Beispiel für eine kombinierte Mediations-/Schiedsklausel

1. Die Parteien werden sich nach Treu und Glauben darum bemühen, jede Streitigkeit, die sich aus diesem Vertrag ergibt oder im Zusammenhang mit seiner Durchführung entsteht, in direkten Verhandlungen beizulegen.

2. Wenn die Parteien sich nicht innerhalb von 30 Tagen nach Aufnahme von Verhandlungen oder nach Zugang der Aufforderung einer Partei zur Aufnahme von Verhandlungen nach Ziff. 1 geeinigt haben, werden sie eine Mediation nach der im Zeitpunkt der Anrufung geltenden Richtlinien des schweizerischen Dachverbandes für Mediation durchführen.

3. Für den Fall, dass die Parteien innerhalb von 90 Tagen seit der Ernennung eines Mediators keine oder keine vollständige Einigung in einer Mediation erzielen, vereinbaren sie die Durchführung eines Schiedsverfahrens nach den im Zeitpunkt der Anrufung geltenden Verfahrensvorschriften der Swiss Arbitration Association.

